


21. März 2016

„Digitalisierung und Inklusion müssen 
sich ergänzen“

Referent: Roland Sing, Vizepräsident VdK Deutschland und 
Landesverbandsvorsitzender
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Digitalisierung 
verändert und 
ermöglicht:

Arbeit 

Gesellschaft 

Mobilität/Verkehr u. 
InfrastrukturBildung  
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Selbstbestimmtes 
Leben 

Technischer Fortschritt

Gesundheitswesen  
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Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht!

Mit der Bahn verreisen, das Internet nutzen, zum Arzt, zur 
Universität oder ins Kino gehen - für Menschen mit Behinderung 
oder Beeinträchtigungen ist das nicht selbstverständlich. Jeden 
Tag stoßen sie auf viel zu viele Barrieren. Eine gleichberechtigte 
Teilhabe bleibt Millionen Menschen in Deutschland damit 
verwehrt.

Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat 
sich die Bundesrepublik 2009 verpflichtet, geeignete Maßnahmen 
für eine barrierefreie Gesellschaft zu treffen. Aber: Bestehende 
Vorgaben werden oftmals nicht umgesetzt. In einigen Bereichen 
fehlen klare gesetzliche Regelungen sogar ganz. Das muss sich 
ändern!
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Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz -
BGG)

§ 4 Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
behinderte Menschen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.
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Gesellschaft:  Digitalisierung und Inklusion muss sich ergänzen und darf nicht 
zur Ausgrenzung und zur Verschärfung von Altersarmut führen!

Armut ist ein vielschichtiger Begriff, der weder in Wissenschaft noch in
Politik definiert ist. In aller Regel wird Armut in den
Sozialwissenschaften und in der Amutsberichterstattung heute in einem
weiteren Sinn als „Mangel an Teilhabe- und Verwirklichungschancen“
verstanden.

Es wird nicht nur die Einkommenslage und die Vermögenssituation betrachtet, 
sondern weitere Bereiche wie Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Bildung, Wohnen, 
familiäre Beziehungen, soziale Netzwerke oder politische Chancen und Partizipation 
werden einbezogen in die Betrachtung. 
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Arbeit und Bildung: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein rohstoffarmes
Land, um so wichtiger ist lebenslanges Lernen. Menschen sind unser
größtes Kapital und machen Deutschland zu einem wettbewerbsfähigen
Land. Arbeit ist wichtig für die Teilhabe an den Errungenschaften und
Leistungen der Gesellschaft und somit eine Grundvoraussetzung für ein
selbstbestimmtes Leben.

Stetiger Wandel der Arbeitswelt durch z.B. Innovation, Globalisierung,
technischer Fortschritt wie die Digitalisierung bergen

- Chancen und Risiken!

VdK: Potential behinderter und schwerbehinderter Menschen muss genutzt
werden. Nach wie vor sind viele schwerbehinderte Menschen (Februar
2016: 179.298 – 6,2%- statistik.arbeitsagentur) arbeitslos und haben
Schwierigkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie sind meist die
Letzten die eingestellt werden, aber die Ersten denen gekündigt wird. Diese
Menschen dürfen nicht abgehängt werden!
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Notwendig: Prävention, Rehabilitation, Vermittlungsangebote, Qualifizierung, 
Weiter- und Fortbildung, Wertschätzung, Stärkung der Schwerbehinderten-
vertretung in den Betrieben, Abbau der Barrieren in den Köpfen der Menschen!

Pflichtquote und Einnahmen 

Private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind
verpflichtet, auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen
zu beschäftigen. Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist es sachgerecht, die
Pflichtquote bei 5 % zu belassen. Allerdings sollten alle Anstrengungen
unternommen werden, dass die Betriebe diese Quote weitgehend einhalten.

Der Sozialverband VdK fordert aber eine deutliche Anhebung der
Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht nicht oder in
völlig unzureichendem Maße (unter 1%) nachkommen.

Diese Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe müssen stärker als bisher für die
Förderung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwendet
werden.
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Wohnen:  

Der demografische Wandel führt zu einer 
älter werdenden Gesellschaft. Umfragen 
zeigen immer wieder sehr deutlich: Obwohl 
es mittlerweile viele unterschiedliche 
alternative Wohnformen für den 
Lebensabend gibt, möchten die meisten 
Menschen ganz klar am liebsten zuhause, 
also in den eigenen vier Wänden, alt werden. 
Einen wichtigen Beitrag dazu, möglichst 
lange selbstbestimmt und eigenständig in der 
gewohnten Umgebung wohnen zu können, 
können sogenannte alltagsunterstützende 
Technologien (AAL) leisten. 
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AAL: Die Abkürzung kommt aus dem Englischen und steht für
"Ambient Assisted Living", auf Deutsch in etwa: "altersgerechte

Assistenzsysteme" oder "umgebungsunterstütztes Leben".

Unter dem Begriff AAL werden verschiedene innovative Technologien
zusammengefasst, die, idealerweise möglichst unauffällig, in die Lebenswelt
integriert sind und die den Alltag auf vielfältige Weise erleichtern und unterstützen
können.

Unter AAL-Technologien fallen zum Beispiel Hausnotrufsysteme, Küchengeräte,
die sich nach der Nutzung automatisch abschalten, oder Steuerungssysteme,
mit denen die Haustechnik - Licht, Rolläden etc. - zentral bedient werden kann.
AAL-Technologien können also Unterstützung in ganz unterschiedlichen
Bereichen bieten: Sie tragen zur Sicherheit bei, bringen mehr Komfort und
Mobilität, aber auch Unterhaltung.
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Quelle: Statistisches Bundesamt

Sozialverband 
VdK engagiert 
sich!
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Mobilität: Ist für alle Menschen wichtig! 

Die Barrierefreiheit öffentlicher Verkehrsmittel ist ein
Qualitätsgewinn für alle Nutzerinnen und Nutzer, auch für
Personen mit Kindern, Kinderwagen, Gepäck,
zeitweiligen Behinderungen etc., und stellt einen
erheblichen Wettbewerbsvorteil dar. Öffentliche
Verkehrsmittel müssen generell barrierefrei sein. Die
barrierefreie Gestaltung ist auf das Gesamtsystem, d.h.
auf alle Elemente der Beförderungskette, zu erstrecken.
Das gilt für Fahrzeuge, Park-and-Ride-Systeme,
Bahnhöfe und Stationen sowie deren Umfeld, Flughäfen,
Häfen, Bahnsteige, rollendes Material, Infrastruktur sowie
Service- und Informationsangebote. Der Sozialverband
VdK fordert besondere Investitionsprogramme zur
Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen
Personenverkehr.

http://www.db-vertrieb.com/db_vertrieb/view/leistungen/vertriebskanaele/automat.shtml
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Internet/Medien/Dienstleistungen:  

Die Träger öffentlicher Gewalt auf Bundesebene sind
nach § 11 BGG verpflichtet, ihre digitalen
Informationsangebote barrierefrei zu gestalten, damit
diese Informationen auch für Menschen mit
Behinderung zugänglich sind. Die Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung des Bundes BITV4
regelt hierzu die Einzelheiten. Die Bundesländer haben
die BITV-Inhalte teilweise im Zusammenhang mit ihren
Landesgleichstellungsgesetzen übernommen. Wegen
der technischen Weiterentwicklung erfolgte ab 2005
eine Aktualisierung der BITV. Dabei wurden nicht nur
neue technische Standards berücksichtigt, sondern
auch die besonderen Anliegen der Menschen mit
Hörbehinderungen und kognitiven Einschränkungen
aufgenommen. Die aktuelle Verordnung trägt den Titel
BITV 2.05 und enthält Anlagen zur Verwendung von
Gebärdensprache und Leichter Sprache. Sie enthält
auch Anforderungen an multimediale Inhalte wie
Videos und an interaktive Inhalte wie Formulare.
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Gesundheitswesen:
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Gesundheitswesen:
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Gesundheitswesen: eHealth-Gesetz – Schwerpunkte des Gesetzes

Ein modernes Stammdatenmanagement (Online Prüfung und Aktualisierung 
von Versichertenstammdaten) sorgt für aktuelle Daten in der Arztpraxis und 
schützt vor Leistungsmissbrauch zu Lasten der Beitragszahler. 

Medizinische Notfalldaten sollen ab 2018 auf Wunsch des Versicherten auf der 
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden. Damit sind wichtige 
Informationen über bestehende Allergien oder Vorerkrankungen im Ernstfall 
schnell verfügbar. 

Ab 2018 soll der Medikationsplan auch elektronisch von der Gesundheitskarte 
abrufbar sein.
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Gesundheitswesen: eHealth-Gesetz – Schwerpunkte des Gesetzes

Elektronische Patientenakte: Mit dem E-Health-Gesetz wird der Einstieg in die
elektronische Patientenakte gefördert. Die gematik muss bis Ende 2018 die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Daten der Patienten (z.B. Arztbriefe,
Notfalldaten, Daten über die Medikation) in einer elektronischen Patientenakte für
die Patienten bereitgestellt werden können. Patienten sind dann in der Lage, ihre
Behandler über ihre wichtigsten Gesundheitsdaten zu informieren.
Patientennutzen und -selbstbestimmung stehen im Mittelpunkt.

Der Patient entscheidet nicht nur, welche medizinischen Daten mit der
Gesundheitskarte gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Die Patienten
erhalten außerdem einen Anspruch darauf, dass ihre mittels Gesundheitskarte
gespeicherten Daten in ihr Patientenfach aufgenommen werden. Im Patientenfach
können auch eigene Daten z.B. ein Patiententagebuch über Blutzuckermessungen
oder Daten von Wearables und Fitnessarmbändern, abgelegt werden.

Die gematik muss bis Ende 2018 die Voraussetzungen für die Nutzung des Pati-
entenfachs mit der elektronischen Gesundheitskarte schaffen, so dass Patienten
ihre Daten auch außerhalb der Arztpraxis eigenständig einsehen können.
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Gesundheitswesen: eHealth-Gesetz – Schwerpunkte des Gesetzes

Förderung der Telemedizin: Die telekonsiliarische Befundbeurteilung von 
Röntgenaufnahmen wird ab April 2017 und die Online-Videosprechstunde wird ab 
Juli 2017 in die vertragsärztliche Versorgung aufgenommen werden. Das wird 
Patienten die Kontaktaufnahme mit dem Arzt deutlich erleichtern, gerade bei 
Nachsorge- und Kontrollterminen.

Nutzung von Smartphones: 
Weil immer mehr Menschen Smartphones und andere mobile Endgeräte für 
Gesundheitsanwendungen nutzen, soll die gematik bis Ende 2016 prüfen, ob die 
Versicherten solche Geräte etwa zur Wahrnehmung ihrer Zugriffsrechte und für die 
Kommunikation im Gesundheitswesen einsetzen können

(Quelle: http://www.bmg.bund.de/ministerium/meldungen/2015/e-health.html)
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Technischer Fortschritt in der 
medizinischen Versorgung:

- Computergestützte Arm- und 
Beinprothesen,

- Herzschrittmacher,
- Hörgeräte, 
- Computerunterstützte 

Operationen, 
- usw. 

http://www.ottobock.de/prothetik/beinprothetik/systemuebersicht/c-leg/
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Fazit: 

Digitalisierung muss dem Menschen dienen!

Technik muss auch von älteren, behinderten und pflegebedürftigen 
Menschen bedienbar sein!

Muss bezahlbar sein!
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
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